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Besteht für Menschen mit Behinderung ein reales Risiko, bei
der Zuteilung von überlebenswichtigen intensivmedizini-
schen Ressourcen jedenfalls dann benachteiligt zu werden,
wenn diese pandemiebedingt knapp sind? Und wenn ja: Wie
kann diesem Risiko wirksam begegnet werden? Mit beiden

Fragen befasst sich die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts vom 16.12.2021, allerdings in sehr unterschiedlicher
Intensität. Im Talk wird die Entscheidung hinsichtlich Effek-
tivität und Tragweite analysiert – mit ernüchterndem Ergeb-
nis.


